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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet gemäss Art. 105 AsylG auf dem Gebiet des
Asyls in der Regel endgültig über Beschwerden gegen Verfügungen des BFM (vgl. zur
Ausnahme: Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist ausserdem zuständig für die Revision von Urteilen, die es in seiner
Funktion als Beschwerdeinstanz gefällt hat (vgl. BVGE 2007/21 E. 2.1 S. 242).

E. 1.2
Gemäss Art. 45 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
gelten für die Revision von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts die Art. 121 - 128
BGG sinngemäss. Nach Art. 47 VGG findet auf Inhalt, Form und Ergänzung des
Revisionsgesuches Art. 67 Abs. 3 VwVG Anwendung.

E. 1.3
Mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel der Revision wird die Unabänderlichkeit und
Massgeblichkeit eines rechtskräftigen Beschwerdeentscheides angefochten, im Hinblick
darauf, dass die Rechtskraft beseitigt wird und über die Sache neu entschieden werden kann
(vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern
2005, S. 269).

E. 1.4
Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121 - 123
BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten
Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen
Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 46 VGG).

E. 2.1
Im Revisionsgesuch ist insbesondere der angerufene Revisionsgrund anzugeben und die
Rechtzeitigkeit des Revisionsbegehrens im Sinne von Art. 124 BGG darzutun.

E. 2.2
Vorab ist der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass, worauf in der Rechtsmitteleingabe
richtigerweise hingewiesen und was deshalb auch nicht formell geltend gemacht wurde, der
Revisionsgrund der Nichtberücksichtigung einer in den Akten liegenden erheblichen
Tatsache (Art. 121 Bst. d BGG) - nämlich die angebliche Nichtbeachtung des sich auf der
Hinterseite des Laissez-Passer vom (...) Januar 2011 befindenden Einreisestempels vom (...)



Januar 2011 der Arabischen Republik Syrien - nicht rechtzeitig geltend gemacht worden ist.
Gemäss Art. 124 Abs. 1 Bst. b BGG ist ein Revisionsgesuch wegen Verletzung von
Verfahrensvorschriften im Sinne von Art. 121 Bst. b - d BGG innert 30 Tagen nach der
Eröffnung des Beschwerdeentscheids einzureichen. Das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Februar 2012 wurde gleichentags per Telefax sowie
per Post versandt, weshalb das Revisionsgesuch vom 4. April 2012 als verspätet zu erachten
und darauf nicht einzutreten wäre, insoweit sich dieses auf den Revisionsgrund von Art.
121 Bst. d BGG abstützen würde.

E. 2.3
Des Weiteren rufen die Gesuchstellenden mit der Nachreichung von Beweismitteln den
Revisionsgrund von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG an und zeigen ausserdem die
Rechtzeitigkeit des Revisionsbegehrens auf. Auf das im Übrigen frist- und formgerecht
eingereichte Revisionsgesuch ist deshalb einzutreten.

E. 3.1
Gemäss Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG kann in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die
Revision eines Urteils verlangt werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche
Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren
nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach
dem Entscheid entstanden sind.

E. 3.2
Der Revisionsgrund der nachträglich erfahrenen Tatsachen beinhaltet zum einen, dass sich
diese bereits vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens verwirklicht haben; als
Revisionsgrund sind somit lediglich sogenannte unechte Noven zugelassen. Zum anderen
verlangt Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG, dass die gesuchstellende Partei die betreffende
Tatsache während des vorangegangenen Verfahrens, das heisst bis zur Urteilsfällung, nicht
gekannt hat und deshalb nicht geltend machen konnte. Dass es einer gemäss Art. 123 BGG
um Revision ersuchenden Partei nicht möglich war, Tatsachen und Beweise bereits im
früheren Verfahren beizubringen, ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Der
Revisionsgrund der unechten Noven dient nicht dazu, bisherige Unterlassungen in der
Beweisführung wieder gutzumachen (vgl. Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, N. 8 zu Art. 123 BGG). Ausgeschlossen sind damit auch
Umstände, welche die gesuchstellende Partei bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte kennen
können. Eine Revision ist namentlich dann ausgeschlossen, wenn die Entdeckung der
erheblichen Tatsachen auf Nachforschungen beruht, die bereits im früheren Verfahren
hätten angestellt werden können, denn darin ist eine unsorgfältige Prozessführung der
gesuchstellenden Partei zu erblicken (vgl. zum Ganzen: André Moser/Michael
Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Band X, Basel 2008, Rz. 5.47, S. 249 f.). Revisionsweise
eingereichte Beweismittel sind nur dann als neu zu qualifizieren und beachtlich, wenn sie
entweder neue erhebliche Tatsachen erhärten oder geeignet sind, dem Beweis von
Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil
der gesuchstellenden Partei unbewiesen geblieben sind, respektive wenn sie bei Vorliegen
im ordentlichen Verfahren vermutlich zu einem anderen Entscheid geführt hätten.

E. 3.3



Die Gesuchstellenden reichten im Revisionsverfahren folgende Dokumente - die der Bruder
des Gesuchstellers ihm per DHL am (...) respektive (...) Februar 2012 habe zukommen
lassen (vgl. eingereichten DHL-Frachtschein in Kopie) - ein, welche die Rückkehr des
Gesuchstellers von Italien nach Syrien und seinen dortigen Aufenthalt belegen würden:
zwei CD (inklusive Ausdrucke der jeweiligen Videosequenz) die Teilnahme des
Gesuchstellers an einer Hochzeit vom (...) Juli 2011 respektive (...) April 2011 betreffend,
zwei Fotographien die Teilnahme des Gesuchstellers am Newroz-Fest am 21. März 2011
betreffend, einen Arztbericht vom (...) Juni 2011 in arabischer Sprache sowie eine
undatierte Anfrage bei [Fluggesellschaft] den Flug des Gesuchstellers vom (...) Januar 2011
von [Italien] nach Damaskus betreffend.

E. 3.4
Fraglich ist zunächst, ob die Beweismittel bei zumutbarer Sorgfalt in der Prozessführung
nicht bereits im ordentlichen Verfahren hätten beigebracht werden können, da Gründe,
welche die um Revision nachsuchende Partei bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren
hätte geltend machen können, gemäss Art. 46 VGG nicht als Revisionsgründe gelten (vgl.
ferner sinngemäss Art. 125 BGG und den vor Inkrafttreten des VGG auf Revisionen
anwendbaren Art. 66 Abs. 3 VwVG). Damit übereinstimmend erwähnt Art. 123 Abs. 2 Bst.
a BGG explizit die Voraussetzung, dass die nachträglich erfahrenen neuen erheblichen
Tatsachen beziehungsweise die nachträglich aufgefundenen neuen entscheidenden
Beweismittel im früheren Verfahren nicht beibringbar waren. Vorliegend ist bei
Anwendung der zumutbaren Sorgfalt und unter Beachtung der den Gesuchstellenden
obliegenden umfassenden Mitwirkungspflicht (Art. 8 AsylG) nicht davon auszugehen, dass
die Gesuchstellenden bereits im ordentlichen Asylverfahren und mithin vor Ergehen des
verfahrensabschliessenden Urteils der Beschwerdeinstanz die Beweismittel hätten
einreichen können, zumal zwischen dem Erlass der Verfügung des BFM vom 2. Februar
2012 respektive deren Eröffnung am 11. Februar 2012 und dem Ergehen des Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Februar 2012 weniger als ein Monat liegt; für die
Beibringung eines Beweismittels aus dem Ausland sieht jedoch das Asylgesetz selbst eine
Frist von 30 Tagen vor (vgl. Art. 110 Abs. 2 AsylG). Ferner wurde in der
Beschwerdeeingabe vom 17. Februar 2012 darauf hingewiesen, dass sich die
Gesuchstellenden bemühen würden, zumindest einige der eingereichten Beweismaterialien
alsbald nachzureichen. Nach dem Gesagten kann nicht von einer unsorgfältigen
Prozessführung ausgegangen werden und es liegt kein Versäumnis vor, die Beweismittel
bereits auf Beschwerdestufe einzureichen.

E. 3.5
Im Nachfolgenden ist zu prüfen, ob die ins Recht gelegten Beweismittel auch erheblich im
revisionsrechtlichen Sinne sind, das heisst ob sie geeignet gewesen wären, wenn sie bereits
im ordentlichen Verfahren vorgelegen hätten, zu einem anderen, für die Gesuchstellenden
günstigeren Entscheid zu führen beziehungsweise die tatbestandliche Grundlage des im
ordentlichen Verfahrens ergangenen Entscheids zu ändern (vgl. André Moser/Michael
Beusch/Lorenz Kneubühler, a.a.O., N 5.51 S. 251, mit weiteren Hinweisen). Auf
Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat
ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens
staatsvertraglich zuständig ist (Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG). Wie die Beschwerdeinstanz in
ihrem Urteil vom 23. Februar 2012 zutreffend ausführte, haben die italienischen Behörden
dem Ersuchen des BFM um Übernahme der Gesuchstellenden implizit zugestimmt, da Art.



18 Abs. 7 Dublin-II-VO vorsieht, dass wenn keine Antwort des ersuchten Mitgliedstaates
auf das Aufnahmegesuch des ersuchenden Mitgliedstaates innerhalb der vorgesehenen Frist
von zwei Monaten erfolgt, davon auszugehen ist, dem Gesuch werde stattgegeben. In der
entsprechenden Anfrage des BFM vom 2. November 2011 an Italien um Rückübernahme
des Gesuchstellers teilte das Bundesamt den italienischen Behörden insbesondere mit, dass
der Gesuchsteller geltend mache, er sei von Italien nach Syrien überführt worden und habe
sein Heimatland im August 2011 zusammen mit seiner Familie wieder verlassen (vgl.
A25/6). Mithin teilte das BFM den italienischen Behörden alle dem Bundesamt zur
Verfügung stehenden Informationen mit. Ausserdem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass
Italien selber über das Wissen verfügt, ob die Ausschaffung des Gesuchstellers von Italien
nach Syrien bereits erfolgt ist oder nicht. Aufgrund der unbeantwortet gebliebenen
Übernahmeanfrage ist davon auszugehen, dass sich Italien - im Wissen um die geltend
gemachte Überstellung von Italien nach Syrien seitens des Gesuchstellers - für die
vorliegenden Asylgesuche zuständig erachtet. Wären dabei die im Rahmen des
Revisionsverfahrens ins Recht gelegten Beweismittel bereits auf Beschwerdestufe
vorgelegen, hätte dieser Umstand die Zuständigkeit Italiens für die Durchführung der
vorliegenden Asyl- und Wegweisungsverfahren der Gesuchstellenden, welche infolge
Verfristung begründet worden ist, nicht umzustossen vermocht. Es wäre vielmehr Sache
Italiens gewesen, im Falle eines bereits erfolgten Vollzugs eines negativen Asylentscheids,
welcher das unmittelbare Erlöschen der Zuständigkeit Italiens zur Folge hätte, auf die
Übernahmegesuche des BFM zu reagieren und die eigene Zuständigkeit für die
Durchführung der vorliegenden Asyl- und Wegweisungsverfahren zu bezweifeln. Nach
dem Gesagten ist die revisionsrechtliche Erheblichkeit der eingereichten Beweismittel zu
verneinen, da sie bei Vorliegen im ordentlichen Verfahren zu keinem anderen Entscheid
geführt hätten.

E. 4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine revisionsrechtlich relevanten Gründe
dargetan sind. Das Gesuch um Revision des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom
23. Februar 2012 ist demzufolge abzuweisen.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten den Gesuchstellenden aufzuerlegen
(Art. 37 VGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1 - 3 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Nachdem das Bundesverwaltungsgericht in seiner Verfügung vom 10.
April 2012 festhielt, über das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im
Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG werde zu einen späteren Zeitpunkt befunden, ist im
Urteilszeitpunkt darüber zu entscheiden. Die Bedürftigkeit der Gesuchstellenden geht aus
den Akten hervor, und das Revisionsgesuch musste nicht zum vornherein als aussichtslos
betrachtet werden. Somit ist das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung
gutzuheissen und von der Auferlegung von Verfahrenskosten abzusehen. (Dispositiv
nächste Seite)
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